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Strafbestimmungen

§ 31

Wer als Verantwortlicher für die Einhaltung und 
Durchführung von Bestimmungen über den Gesundheits
und Arbeitsschutz oder von Auflagen, die entsprechend 
dieser Verordnung erteilt wurden, unter Verletzung 
seiner Pflichten vorsätzlich oder fahrlässig eine Gefahr 
für die Gesundheit der Werktätigen im Betrieb herbei
führt oder zuläßt, wird mit Gefängnis bis zu 3 Jahren, 
bedingter Verurteilung, Geldstrafe oder öffentlichem 
Tadel bestraft.

§ 32

(1) Mit einer Ordnungsstrafe von 5 DM bis zu 500 DM 
kann bestraft werden, wer als Verantwortlicher

a) vorsätzlich oder fahrlässig dieser Verordnung oder 
den dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen, 
einer Arbeitsschutzanordnung, einer Arbeitsschutz- 
und Brandschutzanordnung, einer Arbeitsschutz
instruktion oder einer entsprechend dieser Ver
ordnung erteilten Auflage zuwiderhandelt,

b) vorsätzlich einen Arbeitsschutzinspektor, einen In
spektor der Technischen Überwachung, einen Be
auftragten der Hygieneinspektion oder den Be
triebsarzt an der Erfüllung seiner Kontröll- oder 
Überwachungspflichten hindert.

(2) Zuständig für den Erlaß von Ordnungsstrafbeschei
den sind die Leiter der Arbeitsschutzinspektionen, der 
Inspektionen der Technischen Überwachung und der 
Hygieneinspektionen. Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens regelt sich nach den Bestimmungen der 
Verordnung vom 3. Februar 1955 über die Festsetzung 
von Ordnungsstrafen und die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens (GBl. I S. 128).

Schlußbestimmungen
§ 33

(1) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord
nung erläßt der Vorsitzende der Staatlichen Plankom
mission im Einvernehmen mit den Leitern der zustän
digen zentralen Organe des Staatsapparates, dem Mini
ster für Gesundheitswesen und dem Bundesvorstand 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes.

(2) Durchführungsbestimmungen au dieser Verord
nung, die die Freigabe bzw. Überwachung von Betriebs
anlagen bzw. -einrichtungen, Roh- bzw. Hilfsstoffen 
oder Arbeitsverfahren betreffen, erläßt der Vorsitzende 
des Volkswirtschaftsrates im Einvernehmen mit dem 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, den Lei
tern der zuständigen zentralen Organe des Staatsappa
rates, dem Minister für Gesundheitswesen und dem 
Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes.

(3) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord
nung, die Fragen der Hygiene bzw. gesundheitlichen 
Betreuung betreffen, erläßt der Minister für Gesund
heitswesen im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden 
der Staatlichen Plankommission, den Leitern der zu
ständigen zentralen Organe des Staatsapparates und 
dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk- 
schaftsbundes.

§ 34

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1963 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. die Verordnung vom 25. Oktober 1951 zum Schutze 
der Arbeitskraft (GBl. S. 957; Ber. S. 1098) in der 
Fassung der Änderungsverordnung vom 17. August 
1954 (GBl. S. 750), der Verordnung vom 22. Dezem
ber 1955 über die Bildung von Inspektionen für 
Arbeitsschutz und technische Sicherheit (GBl. I 1956 
S. 9) und der Verordnung vom 29. Juni 1961 über 
die Aufhebung und das Weitergelten von arbeits
rechtlichen Bestimmungen (GBl. II S. 279) mit Aus
nahme der Anlagen 2 und 4 sowie
die Zweite Durchführungsbestimmung vom 26. Juni 
1953 zur Verordnung zum Schutze der Arbeitskraft
— Belehrung über Lebensmittelhygiene in Gemein
schaftsküchen — (GBl. S. 847);

2. die Arbeitsschutzanordnung 2 vom 26. April 1952
— Pflichten und Rechte der Beschäftigten — (GBl. 
S. 363);

3. die Verordnung vom 22. Dezember 1955 über die 
Bildung von Inspektionen für Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit (GBl. I 1956 S. 9);

4. die Richtlinien vom 20. August 1952 über die Or
ganisierung der Sicherheit in den Betrieben sowie 
über den Aufbau und die Aufgaben "der Sicher
heitsinspektionen im Bereich des Staatssekreta
riats für Nahrungs- und Genußmittelindustrie (GBl.
S. 825);

5. die Richtlinien vom 30. Oktober 1952 über die Or
ganisierung des Arbeitsschutzes und der Hygiene 
sowie über den Aufbau und die Aufgaben der 
Arbeitsschutzorgane in den Betrieben des Hütten
wesens und des Erzbergbaus (GBl. S. 1133);

6. die Anordnung vom 31. Juli 1956 über den Aufbau 
und die Aufgaben der Inspektionen für Arbeits
schutz und technische Sicherheit im Bereich des 
Ministeriums für Aufbau (GBl. II S. 277);

7. die Anordnung vom 29. August 1956 über Maß
nahmen zur Organisierung des Arbeitsschutzes und 
der technischen Sicherheit in den Betrieben sowie 
über den Aufbau und die Aufgaben der Inspektio
nen für Arbeitsschutz und tedmische Sicherheit im 
Bereich des Ministeriums für Kohle und Energie 
(GBl. II S. 330);

8. die Anordnung vom 1. November 1956 über Maß
nahmen zur Organisierung des Arbeitsschutzes und 
der technischen Sicherheit im Bereich des Ministe
riums für Berg- und Hüttenwesen (GBl. II S. 373; 
Ber. GBl. II 1957 S. 54);

9. die Anordnung vom 22. Februar 1957 über Maß
nahmen zur Organisierung des Arbeitsschutzes 
und der technischen Sicherheit im Bereich des Mini
steriums für Allgemeinen Maschinenbau (GBl. II 
S. 127);

10. die Anordnung vom 18. April 1957 über den Auf
bau und die Aufgaben der Inspektionen für Arbeits
schutz und technische Sicherheit im Bereich des 
Ministeriums für Schwermasdiinenbau (GBl. II 
S. 177);


